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[bookmark: spruchk_nummer_][bookmark: i_besetzung_]hat der 1. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Meng, die Richterin am Oberverwaltungsgericht Schmidt-Rottmann und den Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Pastor ohne  mündliche Verhandlung 

[bookmark: i_urteil_datum_]am 25. November 2014


für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz vom 26. Juli 2012 - 4 K 406/10 - geändert. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin auch über den Zeitpunkt ihrer Volljährigkeit hinaus bis zur Vollendung ihres 21. Lebensjahrs Hilfe in Form der Vollzeitpflege nach dem SGB VIII zu gewähren.

Der Beklagte trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Berufungsverfahrens.

Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
[bookmark: _GoBack]Die Klägerin, die am... Februar.... geboren wurde und seit 1994 bei ihren Pflegeeltern lebt (Herr L............ und Frau L...........), begehrt Hilfe für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII in Form von Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) und Hilfe in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII).1

Die Klägerin leidet unter einer geistigen und körperlichen Behinderung (GdB von 100). Die elterliche Sorge wurde ihren Pflegeeltern mit Beschluss des Amtsgerichts H........ vom.. Mai.... übertragen. Seit der Aufnahme in die Pflegefamilie leistete der Beklagte Hilfe zur Erziehung in Form der Vollzeitpflege in Höhe des vierfachen Erziehungsbeitrags. Das Prüfergebnis des Beklagten vom 22. April 2008 lautet:2

„Die Fortführung der Hilfe zur Erziehung ist notwendig und die gewählte Form der Vollzeitpflege weiter geeignet.
Die Eheleute L..... erfüllen die fachlichen Voraussetzungen für die Gewährung eines erhöhten Erziehungsbedarfs. I... ist in allen 4 Entwicklungsebenen mittelgradig und schwer beeinträchtigt. Die Pflegeeltern nehmen erforderliche Therapien für das Pflegekind in Anspruch. Die Gewährung des 4 fachen Erziehungsbedarfs ist gerechtfertigt.“
In der Fortschreibung des Hilfeplans vom 12. März 2009 ist festgehalten:3

„I... hat das erste Schulhalbjahr der Werkstufe an der Förderschule…überwiegend positiv gemeistert. Lobenswert ist, dass I... ein gutes Gespür für ihre eigene Körperhygiene hat und diese auch selbständig - nach ihren Möglichkeiten ausführt. …
Ziele, Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Hilfegewährung
Mitwirkung der Pflegeeltern:
· weitere Begleitung und Betreuung von I... entsprechend den Möglichkeiten und Erziehungserfordernissen
· Wahrnehmen der erforderlichen Therapien
· Zusammenarbeit mit Schule und Jugendamt…

Ergebnis: Die Hilfe ist weiterhin notwendig und geeignet. Sie wird fortgesetzt und ist auf Dauer angelegt, längstens bis zur Volljährigkeit. Nach den bisher vorgelegten Unterlagen ist die weitere Gewährung des 4 fachen Erziehungsbeitrags gerechtfertigt.“
Das Jahreszeugnis für das 10. Schuljahr enthält folgende Beurteilung:4

„…I...- F........ befindet sich in einem Lernprozess, in welchem sie erkennen muss, dass es im Umgang Unterschiede zwischen den Erwachsenen zu Hause (Familie) zu denen in der Schule (Pädagogen) gibt. Dabei zeichnen sich erste Fortschritte ab. …
Sie muss lernen geltende Normen zu akzeptieren….Es gelingt ihr immer besser Wörter in Blockschrift von der Tafel zu übernehmen. Die Schreibung bestimmter Namen hat sie verinnerlicht. Prima! Sie liest einige Buchstaben und eine geringe Anzahl von Ganzwörtern.
Im Zahlenraum bis zur 6 hat I...- F........ noch keine sichere Zahl-Mengen-Beziehung aufgebaut. Das Zuordnen der Mengen und das Zählen sowie die Schreibweise der Ziffern bis 6 bleiben weiter Schwerpunkt der mathematischen Förderung…Leider gelingt es F........ nicht selbständig Ordnung in ihren Sachen zu halten. Arbeitsmaterialien liegen verstreut oder fehlen ganz. Sie vergisst öfter die Schwimmsachen. …“.
Am 7. September 2009 beantragte die Klägerin die weitere Gewährung von Leistungen nach § 41 SGB VIII i. V. m. § 33 SGB VIII. Zur Begründung verwies sie auf laufende Vorgänge im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung hingewiesen. Die Schulausbildung werde erst im Sommer 2012 abgeschlossen. Außerdem nehme sie Logopädie- und Ergotherapiemaßnahmen wahr. Aufgrund von § 41 SGB VIII ergebe sich ein Rechtsanspruch auf Hilfe zur Vollzeitpflege bis zum 21. Lebensjahr. Es werde die weitere Förderung der Selbständigkeit angestrebt, mit dem Ziel die Klägerin in eine „WG“ mit intensiver sozialpädagogischer Betreuung zu integrieren. Die Klägerin müsse auch noch lernen, ihr emotionales Verhalten besser zu steuern. 5

Mit Schreiben vom 15. Oktober 2009 kündigte der Beklagte eine Antragsablehnung an, da der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) seit der Volljährigkeit der Klägerin vorrangiger Leistungsträger sei.6

Der Pflegevater wies mit Schreiben vom 17. Oktober 2009 darauf hin, dass der Klägerin weiterhin ein Anspruch auf Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch VIII zustehe. Ein Leistungsbedarf zur Persönlichkeitsbildung sei gegeben. Die Klägerin habe noch keine abgeschlossene Schulausbildung.7

Mit Bescheid vom 14. Dezember 2009 lehnte der Beklagte den Antrag auf Gewährung von Leistungen nach § 41 SGB VIII unter Hinweis auf § 10 Abs. 4 SGB VIII ab. Die Klägerin könne Leistungen nach dem SGB XII gegenüber dem KSV beanspruchen. Ihren Widerspruch vom 6. Januar 2010 wies der Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 25. März 2010 zurück. 8

In der Halbjahresinformation für das 11. Schuljahr ist das Folgende ausgeführt:9

„I...- F........ hat sich recht gut in die neue Klassengemeinschaft eingefügt und bewältigt den Tagesablauf ohne Probleme. Meist kommt sie mit Freude zur Schule und zeigt ein recht ausgeglichenes Verhalten. Sie ist um ein normgerechtes Auftreten gegenüber ihren Mitschülern und den Pädagogen bemüht. I...- F........ hat große Schwierigkeiten bei der Sprachproduktion…I...- F........ konnte ihre persönliche Ordnung verbessern, benötigt aber ständige Kontrolle.“ 
Herr L............ wurde durch das Amtsgericht H........ am 24. Februar 2010 zum Betreuer der Klägerin - auch für gerichtliche Angelegenheiten - bestellt.10

Die Klägerin hat am 27. April 2010 Klage erhoben und vorgetragen, dass § 10 Abs. 4 SGB VIII keine Anwendung finde. Ihr stehe ein Rechtsanspruch auf Fortsetzung der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 41 i. V. m. §§ 27, 33 SGB VIII zu. Die Leistungen nach dem SGB XII seien geringer, d. h. nicht vergleichbar bzw. nachrangig und letztlich mit den Leistungen nach dem SGB VIII zu verrechnen. Vom KSV erhalte sie lediglich Hilfe zum Lebensunterhalt. Auf die Schreiben des KSV vom 6. Juli 2011 und 26. April 2011 werde verwiesen. Bei dem Betreuungsgeld, das ihre Pflegeeltern erhielten, handele es sich nicht um eine Zuwendung, sondern um eine Aufwandsentschädigung. Die gewährten Nebenleistungen beschränkten sich auf monatlich 1,60 € für die Unfallversicherung.11

Unter dem 20. Juli 2012 wurde der Klägerin seitens der Förderschule bescheinigt, dass sie am Ende der Werkstufe die Anforderungen des Förderplans gem. § 17 SOFS erfüllt und die Klasse mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung mit Erfolg abgeschlossen habe12

Das Verwaltungsgericht Chemnitz hat die Klage mit Urteil vom  26. Juli 2012 - 4 K 406/10 - abgewiesen. Die Klage sei unbegründet. Der Klägerin stehe ein Anspruch nach § 41 SGB VIII nicht zu, da § 10 Abs. 4 SGB VIII entgegenstehe. Der Umfang der gewährten Leistungen spreche im Übrigen dafür, dass die Klägerin gleichartige Leistungen erhalten habe.13

Die Klägerin hat gegen das ihr am 31. Juli 2012 zugestellte Urteil am 21. August 2012 die Zulassung der Berufung beantragt. Der Senat hat die Berufung mit Beschluss vom 19. November 2012 - 1 A 575/12 - zugelassen.14

Die Klägerin trägt vor, sie habe bis August 2012 die Förderschule besucht und sei seit September 2012 in einer Werkstätte für Behinderte tätig. Seit ihrer Volljährigkeit erhalte sie Hilfe zum Lebensunterhalt durch den KSV nach dem SGB XII, sie benötige aber weitere Leistungen für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Die Leistungen seien erforderlich, damit sie eine gewisse Selbständigkeit im „Erwachsenleben“ erreichen könne. 15

Die Klägerin beantragt, 16

das Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz vom 26. Juli 2012 - 4 K406/10 - zu ändern und den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids vom 14. Dezember 2009 und des Widerspruchsbescheids vom 25. März 2010 zu verpflichten, ihr Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII zu gewähren.
Der Beklagte beantragt,17

die Berufung zurückzuweisen.
Er trägt vor, es bestehe kein weiterer Hilfebedarf. Die Klägerin erhalte Leistungen nach dem SGB XII. Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt werde Eingliederungshilfe geleistet (Kosten des betreuten Wohnens einschließlich der Nebenkosten).18

Die Klägerin und der Beklagte verzichteten nach einem Erörterungstermin der Berichterstatterin mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 und 9. Oktober 2014 jeweils auf mündliche Verhandlung.19

Hinsichtlich der Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichtsakte und den zugrundeliegenden Behördenvorgang Bezug genommen.20

Entscheidungsgründe
Die Entscheidung im Berufungsverfahren konnte mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung ergehen, da diese auf eine mündliche Verhandlung verzichtet haben (§ 125 Abs. 1, § 101 Abs. 2 VwGO). 21

Die zulässige Berufung ist begründet. Der Klägerin steht ein Anspruch auf Leistungen gem. § 41 SGB VIII i. V. m. §§ 27, 33 SGB VIII nach dem Eintritt ihrer Volljährigkeit bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres (... Februar 201.) im hier streitgegenständlichen Umfang zu (§ 113 Abs. 5 VwGO). Dabei ist der Klageantrag in sachdienlicher Auslegung (§ 88 VwGO) unter Einbeziehung der Antragsunterlagen und des Inhalts des Schriftsatzes der Klägerin vom 6. Juli 2010 dahin zu verstehen, dass Leistungen für den Zeitraum vom 21. Februar 2010 bis 20. Februar 2013 begehrt werden, die der Differenz zwischen dem ursprünglich bewilligten vierfachen Erziehungsbeitrag und den bereits erbrachten Leistungen durch den KSV entsprechen. Für weitere Hilfeleistungen nach Vollendung des 21. Lebensjahrs der Klägerin wäre beim Beklagten ein entsprechender Antrag zu stellen. 22

Dem Anspruch der Klägerin steht der vom Verwaltungsgericht herangezogene § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII nicht entgegen, wonach Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert sind oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, den Leistungen nach dem SGB VIII vorgehen. Die Zuständigkeitsregelung des § 10 Abs. 4 SGB VIII ist nicht unmittelbar auf das Verhältnis zwischen Hilfebegehrendem und Sozialleistungsträger anwendbar. Ein möglicher Nachrang hat damit keine Auswirkung auf das Leistungsverhältnis zwischen der Hilfe begehrenden Klägerin und dem Beklagten, sondern erst für die Frage der Kostenerstattung zwischen dem Jugendhilfeträger und dem Sozialhilfeträger (BVerwG, Urt. v. 23. September 1999 - 5 C 26.98 -, juris Rn. 14; OVG Saarland, 
Beschl. v. 26. November 2009 - 3 B 433/09 -, juris Rn. 18; OVG NRW, Beschl. v. 18. August 2009 - 12 E 627/09 -, juris Rn. 18; NdsOVG, Urt. v. 25. Juli 2007 - 4 LB 90/07 -, juris Rn. 43). Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass der Klägerin seitens des KSV im streitgegenständlichen Zeitraum Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 27 SGB XII, Betreuungsgeld nach den Familienbetreuungsvereinbarungen im Rahmen des betreuten Wohnens in Gastfamilien sowie Grundsicherungsleistungen im Alter bei Erwerbsminderung bewilligt wurden. Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Klägerin damit deckungsgleiche oder entsprechende Leistungen bereits bewilligt worden wären. Dies ist nicht der Fall, da die Hilfegewährung seitens des KSV Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), die den Pflegeeltern bis zur Volljährigkeit der Klägerin gewährt wurde, nicht umfasst. Allerdings sind von den grundsätzlich nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen, die seitens des KSV bereits erbrachten Leistungen zum Lebensunterhalt der Klägerin - wie ausgeführt und im Übrigen unstreitig - in Abzug zu bringen. 23

Der Anspruch der Klägerin auf Hilfe zur Erziehung folgt aus § 41 Abs. 1 SGB VIII. Danach soll einem jungen Volljährigen - in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres (vgl. § 41 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII) - Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Für die Ausgestaltung der Hilfen gelten § 27 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39 und 40 SGB VIII entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen der junge Volljährige tritt (§ 41 Abs. 2 SGB VIII). 24

Dieser Anspruch ist auch nicht bereits deshalb ausgeschlossen, weil die Klägerin aufgrund ihrer geistigen Behinderung niemals allein wird leben können. Die Hilfe gem. § 41 SGB VIII setzt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht die Aussicht voraus, dass der junge Volljährige innerhalb eines bestimmten Zeitraums seine Verselbständigung erreichen wird, sondern eine zu erwartende erkennbare Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und Fähigkeit zu eigenverantwortlicher 
Lebensführung (vgl. BVerwG, Urt. v. 23. September 1999, BVerwGE 109, 325; OVG NRW, Beschl. v. 18. August 2009 a. a. O., juris Rn. 5; VG Düsseldorf, Urt. v. 19. April 2004 - 19 K 5953/02 -, juris Rn. 31 ff.). Es genügt deshalb, dass (wahrscheinlich) ein erkennbarer Entwicklungsprozess in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gegeben ist, der noch gefördert werden kann, unabhängig davon, wann dieser Entwicklungsprozess zum Abschluss kommen und „ob jemals das Optimalziel erreicht“ wird (vgl. OVG NRW, Beschl. v. 12. August 2010  - 12 A 518/09 -, juris Rn. 8 f.). Erst nach der Vollendung des 21. Lebensjahrs des Hilfeempfängers stellt der Gesetzgeber erhöhte Anforderungen an die Notwendigkeit der Hilfegewährung für junge Volljährige. Es muss dann eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass ein erkennbarer und schon Fortschritte zeigender Entwicklungsprozess zur Erreichung der in § 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII genannten Ziele vorliegt, der durch die Weitergewährung der Hilfemaßnahme gefördert werden könnte. 25

Dies zugrunde gelegt, ist hier die Hilfe zur Erziehung im Rahmen der Vollzeitpflege auch über den Zeitpunkt der Volljährigkeit der Klägerin bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres erforderlich und geeignet (vgl. zum Leistungszeitraum auch OVG Rh.-Pf., Urt. v. 24. Juni 2014 - 7 A 11246/13 -, juris Rn. 30). Die Erziehung in der Pflegefamilie ließ nach den vorgelegten Einschätzungen und Beurteilungen in den Verwaltungsvorgängen bis zur Volljährigkeit eine Persönlichkeitsentwicklung noch als wahrscheinlich erscheinen. Auch seitens des Beklagten wurden Entwicklungsperspektiven noch in der Fortschreibung des Hilfeplans vom 12. März 2009 bejaht und hervorgehoben, dass die Klägerin das erste Schulhalbjahr der Werkstufe an der Förderschule überwiegend positiv gemeistert habe sowie ihre weitere Begleitung und Betreuung durch die Pflegeeltern bei der Wahrnehmung der erforderlichen Therapien und in der Zusammenarbeit mit Schule und Jugendamt zu befürworten sei. Warum dieser Bedarf nach dem 20. Februar 2010 nicht mehr bestanden haben soll, ist vor dem Hintergrund, dass sich die Klägerin damals noch in der Schulausbildung befand und keine Anhaltspunkte dafür bestanden, dass diese im Sommer 2012 nicht erfolgreich beendet oder daran anschließend eine Ausbildung in einer Werkstätte nicht aufgenommen werden würde, nicht ersichtlich. Bereits diese Umstände lassen eine Persönlichkeitsentwicklung im Hinblick auf die Förderung der Verselbständigung als wahrscheinlich annehmen. Hinzu kommt, dass die Eltern eine Verselbständigung zu einem späteren Leben in einer Wohngemeinschaft als Perspektive betrachtet haben und auch den Schulzeugnissen eine weitere Persönlichkeitsentwicklung, die Fortschritte in Bezug auf eine eigenständigere Lebensführung wahrscheinlich erscheinen ließ, zu entnehmen sind.26

Während das Jahreszeugnis für das 10. Schuljahr Fortschritte beim Umgang mit Erwachsenen in verschiedenen Lebenssituation und Fortschritte beim Schreiben hervorhebt, anderseits aber das Ordnungsverhalten der Klägerin bemängelt, bestätigt bereits die Halbjahresinformation für das 11. Schuljahr weitere Entwicklungsfortschritte, denn es wird darauf hingewiesen, dass die Klägerin den Tagesablauf in der neuen Klassengemeinschaft ohne Probleme bewältige und um ein normgerechtes Auftreten gegenüber ihren Mitschülern und den Pädagogen bemüht sei. Im Weiteren wird eine Verbesserung „ihrer persönlichen Ordnung“ bestätigt. Diese Fortschrittsperspektiven, die durch den erfolgreichen Abschluss der Förderschule und das Abschlusszeugnis für das Schuljahr 2011/2012 unterstrichen werden, genügen, um eine eigenständige Lebensführung und Entwicklung mit Fortschritten der körperlichen und geistigen Fähigkeiten auch im Rahmen der daran anschließenden Tätigkeit in den Mittweidaer Werkstätten anzunehmen. Die vom Beklagten vorgelegte ärztliche Stellungnahme steht dieser Beurteilung nicht entgegen, da sich der ärztliche Gutachter der Betreuungsbehörde vorrangig am Abschluss des körperlichen und geistigen Entwicklungsprozesses der Jugendlichen, der hier 2010 „definitiv“ abgeschlossen gewesen sei, orientiert hat. Daran anknüpfend ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass ein wesentlicher Zuwachs an Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten für einen „relevanten Entwicklungsfortschritt“ nicht zu erwarten sei. Der Gutachter  hat damit Anforderungen zugrunde gelegt, die § 41 SGB VIII nicht voraussetzt, denn nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der sich der Senat anschließt, genügt es - wie bereits ausgeführt -, dass ein erkennbarer Fortschritt in einem Entwicklungsprozess möglich ist, der geeignet ist, die Persönlichkeitsentwicklung und die Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung zu fördern (vgl. BVerwG, Urt. v. 23. September 2009 a. a. O.). Dass ein solcher möglich war, wird bereits durch den Abschluss der Schulausbildung und der Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt im Nachhinein bestätigt. 27

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten werden gem. § 188 Satz 2 VwGO nicht erhoben.28

Die Revision war nicht zuzulassen, weil keiner der in § 132 Abs. 2 VwGO genannten Gründe vorliegt.29

Rechtsmittelbelehrung
Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.
Die Beschwerde ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung - SächsEJustizVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2014 (SächsGVBl. S. 291) in der jeweils geltenden Fassung einzureichen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der SächsEJustizVO einzureichen.
In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der das Urteil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.
Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen.
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.
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